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               Nordhausen, 15. Dezember 2025 
 

Anfrage der AfD-Fraktion im Kreistag Nordhausen 
 

- Auswirkungen der Kürzung bzw. Umstrukturierung des „Kleine-Gemeinden-Programms“ im 

Landkreis Nordhausen - 

 

Sehr geehrter Herr Jendricke, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Zusammenhang mit den landesweiten Haushaltsentscheidungen zur Kürzung bzw. 
Umstrukturierung des sogenannten Kleine-Gemeinden-Programms in Thüringen ergeben sich 
erhebliche Unsicherheiten für die finanzielle Zukunft zahlreicher Gemeinden im Landkreis 
Nordhausen. Das Programm stellte in der Vergangenheit eine wichtige Säule zur Finanzierung von 
Infrastrukturmaßnahmen, Dorferneuerung, Vereinsarbeit sowie zur Aufrechterhaltung freiwilliger 
kommunaler Leistungen dar. 
 
In diesem Zusammenhang bitten wir um die Beantwortung folgender Fragen: 
  

1. Welche Gemeinden im Landkreis Nordhausen haben in den Jahren 2022, 2023 und 2024 in 
welcher Höhe Mittel aus dem Kleine-Gemeinden-Programm erhalten?  
 

2. Mit welchen Fördersummen rechnet der Landkreis bzw. die einzelnen Gemeinden für 2025 
und 2026?  
 

3. Welche finanziellen Einbußen ergeben sich konkret durch die Kürzung bzw. 
Umstrukturierung des Programms im Vergleich zu den Vorjahren?  
 

4. Welche Gemeinden sind aus Sicht des Landkreises besonders stark von den Kürzungen 
betroffen? Gibt es bereits bekannte Projektabbrüche, Verschiebungen oder Streichungen? 
 

5. Welche Ersatz-, Sonder- oder Investitionsprogramme des Landes stehen den Gemeinden 
des Landkreises Nordhausen aktuell alternativ zur Verfügung? Sind diese Mittel als 
dauerhafte Kompensation oder lediglich als einmalige Unterstützung vorgesehen? 
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6. Gibt es aus Sicht der Kreisverwaltung die Gefahr, dass die finanzielle Handlungsfähigkeit 
einzelner Gemeinden erheblich eingeschränkt wird?  
 

7. Wird mittelfristig mit einem Abbau freiwilliger Leistungen (z. B. Kultur, Vereine, 
Dorfgemeinschaftshäuser, Jugend- oder Seniorenarbeit) gerechnet?  
 

8. Sieht der Landkreis einen Zusammenhang zwischen den Kürzungen und möglichen 
zukünftigen Gemeinde- oder Verwaltungsfusionen?  
 

9. Hat der Landkreis dahingehend bereits offiziell Einwendungen, Stellungnahmen oder 
Forderungen an das Land übermittelt?  
 
 
 

 

Wir bitten um schriftliche Beantwortung. 

 


